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Florian Streibl (FW): Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Hier geht es um 

das Thema des Datenschutzes, es geht aber auch um ein anderes, ein tieferes Thema. In einer 

vordemokratischen Gesellschaft sind die Menschen darauf gekommen, dass es schlecht ist, wenn eine 

Institution alle Macht auf sich vereint. Deshalb hat man darüber nachgedacht und kam auf die Idee, dass 

man die Macht verteilt, und zwar auf alle. So kam man zur Gewaltenteilung, von der Montesquieu sagt, 

der Mensch neigt dazu, Macht zu missbrauchen, deshalb muss man sie teilen. Wichtig dabei ist es, die 

einzelnen Gewalten zu kontrollieren. Heute leben wir in einer modernen Gesellschaft, in der eine 

unabhängige Kontrolle der Macht und der Gewalten notwendig ist. Deswegen hat letztlich der EuGH 

geurteilt, dass der Datenschutz in völliger Unabhängigkeit agieren muss, dass er nicht mehr von 

staatlichen Stellen abhängig ist. Deswegen muss man das auch umsetzen. Der Datenschutz muss 

schauen, dass mit den personenbezogenen Daten unserer Mitbürger rechtmäßig umgegangen wird. Das 

muss er kontrollieren im privaten wie im öffentlichen Bereich. Somit gehört der Datenschutz letztlich zu 

einer modernen Form der Gewaltenteilung. Wenn man sich den Gesetzentwurf der Staatsregierung 

ansieht, stellen sich einem schon ein paar Fragen. Dann haben wir nämlich zwei Datenschutzstellen, 

eine im Verfassungsrang, eine, die wohl unabhängig ist, die eine in München, die andere in Ansbach. Es 

ist für den Bürger dann sehr unübersichtlich, wer für was zuständig ist, vor allem wenn schwierig zu 

unterscheiden ist: Was ist im öffentlichen Bereich, was ist im privatrechtlichen Bereich? Auch bei den 

Amtszeiten, der werte Kollege Arnold sagte es schon, besteht ein Verwirrspiel. Hierzu fällt mir nur der 

Satz ein: Wenn ein Teich Tiefe heucheln will, muss er zumindest trüb sein. So trüb ist dieses Gesetz hier 

auch. Für den Bürger wird es auch trüb und undurchschaubar, was und wer zuständig ist. Dann haben 

wir auch eine Doppelbelastung oder eine Doppelarbeit von zwei Stellen, die teilweise in die ähnliche 

Richtung arbeiten. Da kann man auch bessere Synergien schaffen, indem zusammengearbeitet wird. Ich 

bin auch nicht ganz davon überzeugt, ob die Vorgabe des EuGH letztendlich durch dieses Gesetz in 

völliger Unabhängigkeit erfüllt wird. Einen weiteren Punkt muss ich kritisieren: Die Staatsregierung 

ernennt den Präsidenten. Warum nicht das Parlament, warum nicht die Vertreter des Volkes, wie es 

üblich sein sollte? Warum wollen wir uns dieser Kontroll- und Berichtsmöglichkeiten entziehen? Von 

daher sollte in diesem Gesetz zumindest die Wahlmöglichkeit durch das Parlament aufgenommen 

werden.  

Letztendlich bin ich für ein Einheitsmodell, indem beide Stellen zusammengeführt werden und das man 

letztlich per Verfassungsänderung umsetzt. Der jetzige Gesetzentwurf ist im Grunde so, wie wenn ich 

mit einem Dackel in einen Biergarten gehe, ihn an der langen Leine führe und ihm ein Schild umhänge: 

Jetzt bist du unabhängig. Davon hat der Dackel nichts. Das ist in gewisser Weise ein Schein, der hier 

erzeugt wird, aber nicht der Realität entspricht. Insofern werden wird diesem Gesetz 

höchstwahrscheinlich nicht folgen können. 

 

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN) 


